
Lesefassung 
 
 

 
 
 

Die Satzung ist seit dem 25.03.1997 gültig. 

 

 
 
 

S a t z u n g 
 

über die Erhebung von Gebühren für 
die Benutzung der Friedhofskapelle 

 
 
 

der 
 
 

Gemeinde Gremersdorf-Buchholz 
  



Präambel 
 
Auf der Grundlage der §§ 2, 4 und 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 18.02.1994 und der 
§§ 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (KAG M-V) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Gremersdorf-Buchholz auf ihrer Sitzung am 25.02.1997 und nach 
Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand 

 
Für die Benutzung der Friedhofskapelle der Gemeinde Gremersdorf-
Buchholz werden Gebühren nach dieser Gebührensatzung und dem 
anliegenden Gebührentarif erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenpflichtig 

 
Gebührenpflichtig ist der Nutzungsberechtigte (Antragsteller). 
Die Gebühren werden fällig, wenn die Kapelle in Anspruch genommen 
wird. Die fälligen Gebühren unterliegen der Beitreibung im 
Verwaltungsverfahren. 
 

§ 3 
Niederschlagung und Erlass 

 
Die Gebühren können im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger 
Härten niedergeschlagen oder erlassen werden. 
 

§ 4 
Rechtsmittel 

 
Die Rechtsmittel gegen die Festsetzung und Betreibung von 
Gebühren richtet sich nach den jeweils gültigen Bestimmungen 
über die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Sie haben keine 
aufschiebende Wirkung. 
 

§ 5 
Gebührentarif 

 
Für die Benutzung der Friedhofskapelle werden folgende Gebühren 
erhoben: 
 
 bis zu 3 Tagen:     40,00 DM 
 für jeden weiteren Tag:    10,00 DM 
 
 
 
 
 



§ 6 
Inkrafttreten 

 
Die Gebührensatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
Buchholz, den 25.02.1997 
 
 
 
 
Gez. Blasinski 
Bürgermeister 
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